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Die HIV-Therapie: eine Notfallbehandlung im Sinne von Artikel 64a Absatz 7 
des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung 
 

Die folgende Stellungnahme der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG) be-

trifft den Aufschub der Kostenübernahme für die Kosten einer antiretroviralen Therapie bei Menschen 

mit HIV gestützt auf Artikel 64a Absatz 7 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG, 

SR 832.10).  

 

Stellungnahme 

Aus Sicht der EKSG fallen die Therapie mit antiretroviralen Medikamenten und die entsprechenden 

medizinischen Begleitmassnahmen bei allen Menschen mit HIV unter den Begriff der Notfallbehand-

lung im Sinne von Art. 64a Abs. 7 KVG. Versicherer sollten die Kostenübernahme für diese Leistun-

gen nicht aufschieben. 

 

Stellungnahmen abgeben: Eine Aufgabe der EKSG 

Die Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit (EKSG) ist eine vom Bundesrat eingesetz-

te ausserparlamentarische Kommission. Ihre Aufgabe ist es, den Bundesrat, das Eidgenössische De-

partement des Innern (EDI) und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in strategischen Fragen der 

HIV/Aids-Bekämpfung sowie bei der Umsetzung des Nationalen Programms HIV und andere sexuell 

übertragbare Infektionen (NPHS) zu beraten. Dabei kann die EKSG auch Stellungnahmen zu The-

men, die für HIV und andere STI relevant sind, abgeben (1). 

 

Gegenstand der vorliegenden Stellungnahme 

Nach geltendem Recht (Art. 64a Abs. 7 KVG) können Kantone versicherte Personen, die ihrer Prämi-

enpflicht trotz Betreibung nicht nachkommen, auf einer Liste erfassen. Die Versicherer können für 

diese Versicherten die Übernahme der Kosten für Leistungen mit Ausnahme der Notfallbehandlungen 

aufschieben. 

Laut Medienberichten waren bisher von dieser Regelung auch Menschen mit HIV unter antiretroviraler 

Therapie (ART) betroffen, wobei in einem Fall der Tod eines Patienten in Zusammenhang mit dem 

Kostenaufschub gebracht wurde (2). 

 

Begründung der vorliegenden Stellungnahme 

Die EKSG stützt sich bei ihrer Stellungnahme auf aktuelle medizinische, epidemiologische und rechtli-

che Grundlagen. 

 

Medizinische Grundlagen 

Unbehandelt führt eine HIV-Infektion zum Tod (3). Eine sofortige und nachhaltige Therapie führt bei 

Betroffenen zu einer gesundheitlichen Verbesserung und zu massiv reduzierter, HIV-bedingter Morta-

lität (Sterbewahrscheinlichkeit). Sowohl die Weltgesundheitsorganisation (4) als auch relevante 

schweizerische Expertinnen und Experten empfehlen, dass bei allen Betroffenen sofort nach der Di-

agnose mit einer antiretroviralen Therapie begonnen (5), sowie mit geeigneten Massnahmen für 

nachhaltige Therapietreue gesorgt werde (6). 

 

Epidemiologische Grundlagen 

Im Jahr 2016 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Politische Erklärung für 

ein Ende der Aids-Epidemie (7) bis zum Jahr 2030 verabschiedet. Die Schweiz hat die Erklärung un-

terstützt (8). Sie umfasst die Verpflichtung, die HIV/Aids-Arbeit in allen Bereichen und auf allen Ebe-

nen, die für eine Elimination erforderlich sind, weiter zu intensivieren.  

Nach wie vor werden in der Schweiz jährlich über 500 neue HIV-Diagnosen gestellt (9). Bei sofortiger 

und nachhaltiger Therapie kann die Virusreplikation soweit gehemmt werden, dass HIV mit den übli-
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chen diagnostischen Methoden nicht mehr nachzuweisen ist. Unter diesen Umständen kann HIV von 

Betroffenen nicht mehr übertragen werden (4, 5, 6). Eine nachhaltige Therapie vermindert zudem die 

Risiken der Resistenzbildung gegenüber antiretroviralen Medikamenten (10). Aus Sicht der öffentli-

chen Gesundheit ist es deshalb von zentraler Bedeutung, dass alle Menschen mit HIV nach der Diag-

nose sofort und nachhaltig mit antiretroviralen Medikamenten behandelt und medizinisch begleitet 

werden können. 

 

Rechtliche Grundlagen 

In einem Entscheid vom 26. April 2018 hat sich das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen ein-

gehend mit dem Begriff der Notfallbehandlung im Sinne von Art. 64a Abs. 7 KVG befasst (11). Das 

Gericht nahm dabei Bezug auf die Beistandspflicht von medizinischen Fachpersonen gemäss Art. 40 

Abs. 1 Bst. g des Medizinalberufegesetzes (MedBG, SR 811.11). Diese, so das Gericht, gehe weiter 

als der medizinische Notfallbegriff. Sie verlange von Medizinalpersonen nicht nur eine Hilfeleistung bei 

Lebensgefahr der betroffenen Person, sondern allgemein eine solche in «dringenden» Fällen. Drin-

gend, so das Gericht, sei ein Fall auch dann, «(..) wenn zwar keine Lebensgefahr besteht, die be-

troffene Person aber umgehend Hilfe braucht, weil ihre Gesundheit ansonsten ernsthaft beeinträchtigt 

werden könnte». Eine engere Begriffsauslegung würde «(..) das Ziel der obligatorischen Krankenpfle-

geversicherung, d.h. die Gewährleistung einer umfassenden Grundversorgung für alle, aushöhlen». 

Das Gericht kam zum Schluss, «(..) dass in denjenigen Fällen, in denen den Medizinalpersonen eine 

Beistandspflicht zukommt, von einer Notfallbehandlung im Sinne von Art. 64a Abs. 7 KVG auszuge-

hen ist». 

 

Schlussfolgerung: 

Die EKSG fordert die Kantone, welche «schwarze Listen» gemäss Art. 64a Abs.7 KVG führen, sowie 

die betreffenden Versicherer dazu auf, HIV-Therapien gemäss der vorliegenden Stellungnahme als 

Notfallbehandlung einzustufen. Gleichzeitig fordert die EKSG den Bund dazu auf, die gesetzlichen 

Grundlagen betreffend versicherten Personen, welche ihrer Prämienpflicht nicht nachkommen, zu 

überprüfen, sodass individuelle Härtefälle nicht mehr vorkommen, und die öffentliche Gesundheit nicht 

zusätzlich gefährdet wird. 
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